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Einleitung
In der Praxis ist erkennbar, dass sich Kaufinteressenten und
Bauherren zwar umfassend informieren wenn es um die
Kücheneinrichtung oder die Auswahl von Elektrogeräten
geht. Beim Bau oder Kauf eines Gebäudes oder einer
Wohnung gerät der Informationsbedarf über die Qualität der
zumeist sehr hohen Investition leider in den Hintergrund.
Des Weiteren ist es für Laien gar nicht einfach, sich diese
Informationen zu beschaffen. Normen und Richtlinien sind
nicht zur Anwendung für Endverbraucher gedacht und deren
Inhalt wird häufig selbst von Fachleuten nicht immer richtig
interpretiert. Hinzu kommt, dass im Bereich des baulichen
Schallschutzes zur objektiv messbaren Beschreibung der
schalltechnischen Qualität Kenngrößen und Begriffe
verwendet werden, die Laien nicht bekannt und auch nur
schwer zu vermitteln sind.

Ein wesentliches Ziel der DEGA-Empfehlung 103 ist die
Verständlichkeit und Transparenz der Schallschutz-
bewertung für alle am Bau beteiligten [1]. Zu diesem
Zwecke sind in der Veröffentlichung verbale
Beschreibungen der subjektiven Wahrnehmung von üblichen
Geräuschen aus benachbarten Wohneinheiten enthalten. Die
DEGA hat sich der Frage des baulichen Schallschutzes
angenommen und ein siebenstufiges, auch für den Laien
transparentes Systems zur differenzierten Planung und
Kennzeichnung des baulichen Schallschutzes zwischen
Raumsituationen entwickelt.

Abbildung 1: Musterseite eines Schallschutzausweises.
Unterscheidung zwischen Standort und Außenlärmsituation
und baulicher Schallschutz.

Anwendung
Erfahrungsgemäß steht die Erstellung eines Schallschutz-
ausweises aus der Sicht eines schalltechnischen Fachplaners
häufig in Zusammenhang mit einer Beratungstätigkeit.
Dabei sind bauakustische Messungen keine zwingende
Voraussetzung, können aber begünstigend berücksichtigt
werden. Ein weiterer zu nennender Anwendungsfall ist die
Beurteilung und Optimierung von Bestandsgebäuden sowie
in Planung befindlicher Bauvorhaben.

Schallschutzausweis in der Praxis
Die Bauherren / Bauträger teilen sich meist in den ersten
Gesprächen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe schreckt vor
der Transparenz zurück, die der Schallschutzausweis bietet
und mag den werbewirksamen Einsatz der plakativen
farblichen Kennzeichnung nicht erkennen. Die andere
Gruppe benutzt dies bewusst um sich von Wettbewerbern
abzugrenzen und potenziellen Käufern zu signalisieren, dass
die Gebäude auf definiertem schalltechnischen Niveau
erstellt und die schalltechnische Qualität objektiv überprüft
wird. So wird die Möglichkeit des Schallschutzausweises oft
als zusätzliches Verkaufsargument im Sinne eines
dokumentierten Qualitätsmerkmals für den Käufer genutzt
und dient damit aufgrund der vorhandenen Transparenz
nicht zuletzt dem Vorbeugen von Beschwerden. Im Rahmen
der Planung eignet sich die DEGA-Empfehlung 103 als
schalltechnische Anforderungsgrundlage wodurch gemein-
sam mit den Baubeteiligten ein gewünschtes Schallschutz-
niveau/Schallschutzklasse vereinbart werden kann.

Es hat sich gezeigt, dass die DEGA-Empfehlung 103 auch
im Bereich der Optimierung von Bestandsgebäuden bzw. für
in Planung befindliche Bauvorhaben ein geeignetes und
praxisnahes Werkzeug darstellt. Mit Hilfe der detaillierten
Ansicht des Schallschutzausweises wird schnell deutlich in
welchen Einzelkategorien Handlungsbedarf besteht um das
Gesamtniveau des baulichen Schallschutzes und letztlich die
Schallschutzklasse zu verbessern. Je nach angestrebtem
schalltechnischem Niveau können auf dieser Grundlage im
Sinne einer ganzheitlichen schalltechnischen Betrachtung
zielgerichtet Maßnahmen erarbeitet werden. Durch die
anschauliche Aufbereitung sind auch akustische Laien
schnell in der Lage erforderliche Maßnahmen zu erfassen
und nachzuvollziehen.
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Abbildung 2: Beispiel für detaillierten Schallschutzaus-
weis, Auszug baulicher Schallschutz. Es wird schnell
deutlich in welchen Einzelkategorien Optimierungs-
potential besteht.

statistische Angaben zur Auswertung
Im Vergleich mit dem Normblatt DIN 4109 und der VDI-
Richtlinie 4100 ist die DEGA-Empfehlung 103 eine junge
Veröffentlichung, die dennoch zunehmende Beachtung
findet. Dies liegt insbesondere an der auch außerhalb von
Fachkreisen wahrgenommen hohen Fachkompetenz und
Neutralität der DEGA und des Fachausschusses Bau- und
Raumakustik. Mit der Veröffentlichung der DEGA-
Empfehlung 103 sind alle Voraussetzungen zur Anwendung
des Schallschutzausweises geschaffen. Über die Homepage
des DEGA Schallschutzausweises [2] existieren neben der
eigentlichen Empfehlung kostenfreie Möglichkeiten zur
Erstellung von Schallschutzausweisen in Form eines Excel-
Tools sowie einer Online-Datenbank. Erstellte Schallschutz-
ausweise können anonymisiert auf den Server geladen
werden wodurch eine statistische Auswertung der bisher
hochgeladenen Daten ermöglicht wird.

Aus den über [2] frei zugänglichen Auswertungen ist
ersichtlich, dass die Anzahl der registrierten Benutzer stetig
ansteigt. Des Weiteren wird deutlich, dass die Mehrheit der
bisher eingestellten Ausweise auf der Grundlage von
Prognosewerten ausgestellt wurde.

Resonanz aus der Praxis
Die bisherigen Erfahrungen mit den Klassen der DEGA-
Empfehlung sind sehr positiv. Die tatsächlich wahrnehmbare
Abstufung, die klare Kennzeichnung und die sehr
verständlichen verbalen Beschreibungen werden rundweg
positiv angenommen.

Auch Hersteller erkennen zunehmend das Verkaufsargument
der Schallschutzklassen und setzten die Idee werbewirksam
in ihren Produktunterlagen um.

Das mehrstufige Bewertungssystem der DEGA-Empfehlung
103 bietet für Verbraucher eine Möglichkeit sich auf
einfache Art und Weise einen Überblick über die Qualität
des baulichen Schallschutzes zu machen. Ein Beispiel, dass
dieser Aspekt des Verbraucherschutzes auch in der Praxis
ankommt ist der Berliner Mieterverein: „Die Deutsche

Gesellschaft für Akustik hat einen Schallschutzausweis
entwickelt, der nach einem einfachen Punktesystem den
Schallschutz von Wohnungen und Gebäuden kennzeichnet
und so auch dem Mieter mehr Transparenz bietet.“ [3]

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB
– hat das Potential  der DEGA-Empfehlung 103 erkannt.  Im
Zusammenhang mit  der Gebäudezertifizierung wird unter
den DGNB Kriterien die DEGA-Empfehlung 103 als
Möglichkeit zur Bewertung eines erhöhten Schallschutzes in
einer Reihe mit den etablierten Regelwerken Bbl. 2 zu DIN
4109 und VDI-Richtlinie 4100 angegeben.[4]

Zusammenfassung
Mit der DEGA-Empfehlung 103 existiert ein Regelwerk
welches sich gut zur schalltechnischen Bewertung von
Wohneinheiten und zur Definition von schalltechnischen
Anforderung eignet. Der Schallschutzausweis bietet zum
einen ein Verkaufsargument im Sinne eines dokumentierten
Qualitätsmerkmals für Interessenten bzw. Käufer. Zum
anderen wird dem Verbraucher ein transparentes
Bewertungssystem geboten, mit welchem eine objektive
Einschätzung der schalltechnischen Qualität durch den
„Laien“ möglich ist.

Für den schalltechnischen Fachplaner stellt die Erstellung
eines Schallschutzausweises in Verbindung mit einer
Beratungstätigkeit nur einen geringen Mehraufwand dar,
sodass der Nutzen klar im Vordergrund steht. Das Angebot
bisher erstellte Ausweise anonymisiert auf den DEGA-
Server laden zu können bereichert die frei zugängliche
statistische Auswertung und sollte daher im Sinne aller
Nutzer angenommen werden.

Zusammenfassend stellt sich die Anwendung der DEGA-
Empfehlung 103 als zielgerichtet und praxisnah dar.
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